
Ganz Unberufene erlauben sich Aufrufe zu Zu¬
sammenkünften und Petitionen zu stellen, durch welche
nur die bereits gestörte Ordnung vollends ver¬
nichtet werden kann. Der Unterzeichnete Commandant
der akademischen Legion sieht sich hierdurch genö-
thigt, sammtliche Mitglieder derselben zu ermahnen,
diesen Aufforderungen keine Folge zu leisten und
vielmehr ihrer Bestimmung gemäß, so viel in ihren
Kräften steht, für die Herstellung und Erhaltung
von Ruhe und Ordnung zu sorgen, wodurch sie
sich den Dank aller rechtlichen Bürger Wiens er¬
werben und der der Nationalgarde obliegenden Pflicht
entsprechen werden.

Wien, am4- Mai 1848.

Coloredo Mannsfeld.

Druck von Ulrich Klopf«en. und Aler. burich.
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